
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
zur Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des SV Ebenweiler 1958 e.V.  
 

Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als 
auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem 
Zweck möchten wir Fotos und Texte aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihre 
Kinder eventuell individuell erkennbar bzw. erwähnt sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht 
am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die 
dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen.  
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 
wenn zuvor die  
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine 
Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt 
bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung 
sind. 
  
Daten des Mitglieds:  
 
___________________________________________________________________  
Vor- und Nachname, Geburtsdatum  
 
 
 
___________________________________________________________________  
(freiwillige Angabe:) Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)  

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 
von Mannschaften angefertigt und ggf. auch mit Vor- und Nachname in folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen:  
- Homepage des Vereins  
- Soziale-Medien Präsenzen des Vereins (bspw. Facebook, Instagram) / OHNE Nennung 
des Namens  
- regionale Presseerzeugnisse (z.B. AVA, Schwäbische Zeitung, Wochenblatt usw.)  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein (SV Ebenweiler 
e.V. z.H. des Vorstandes 88370 Ebenweiler, Email vorstand@sv-ebenweiler.de) erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch den SV Ebenweiler e.V.nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Ebenweiler 1958 e.V. 
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für 
das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  
 

Ort, Datum  

 

Unterschrift Spielerin/Spieler UND bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte(n) 


